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3 Niveaus sind zu unterscheiden:

Latinum

Kleines Latinum = gesicherte Lateinkenntnisse

Lateinkenntnisse



Die Informationen zu Latinum (und Graecum) sind übersichtlich wenn auch m. E. nicht ganz fehlerfrei zusammengestellt von:

Staatliche Schulberatungsstelle für Unterfranken          http://www.schulberatung.bayern.de

Stand: Oktober 2007

Erwerb des Latinums, bzw. Graecums  

Quellen: KMBek vom 16.März 2007, veröffentlicht im KWMBl I Nr. 8/2007, 

§§ 86, 96-97 GSO,

Schreiben von Dr. Kussl (Januar 2008) VI.3-5 S 5510-6.13 108

Im Folgenden eine auf das Latinum beschränkte Auswahl (ohne Gewähr):

Ergänzungen und Abweichungen von dem von der Schulberatungsstelle verfassten Text sind kursiv gedruckt.
Das Latinum kann auf drei Wegen erworben werden

· Pflichtunterricht

· Feststellungsprüfung für Schüler, die das Fach ablegen wollen und nicht die Möglichkeit des Erwerbs über den Pflichtunterricht haben

Nicht relevant für Schüler des HGF:

· Ergänzungsprüfung für Schüler, die Latein erst ab der 11. Klasse (G-9) bzw. ab der 10 Klasse (G-8) belegt haben und für Studenten, die Latein nicht am Gymnasium gelernt haben
1. Erwerb über den Pflichtunterricht
· 1. oder 2. Fremdsprache Latein im G8: mindestens „ausreichend“ in Jahrgangsstufe 10. 

· 1. Fremdsprache Latein im G9: mindestens „ausreichend“ in Jahrgangsstufe 10. 

· 2. Fremdsprache (ab der 7. Klasse) Latein im G9: mindestens „ausreichend“ in Jahrgangsstufe 11 (Feststellungsprüfung bei schlechterer Note am Ende der 11 Klasse nicht möglich). 


2. Erwerb über eine Feststellungsprüfung
2.1 Zielgruppe

· Schüler des achtjährigen Gymnasiums (Latein als erste oder zweite Fremdsprache), wenn Latein nach der 9. Jahrgangsstufe abgelegt und durch eine spät beginnende Fremdsprache ersetzt  wird.

· Schüler des neunjährigen Gymnasiums, die Latein als zweite Fremdsprache (ab der 7. Klasse) erlernt haben, wenn Latein nach der 10. Jahrgangsstufe abgelegt und durch eine spät beginnende Fremdsprache ersetzt   wird.

· Schüler, die zum Schulbesuch im Ausland in der Jahrgangsstufe 10 (G8) oder 11 (G9) beurlaubt sind.

· Schüler, die Latein gem. Anlage 2 Fußnote 7 GSO in der Jahrgangsstufe 10 (G8) oder 11 (G9) durch eine spät beginnende Fremdsprache ersetzen.

· Schüler, die nach Jahrgangsstufe 9 (G8) oder 10 (G9) das Gymnasium verlassen; Feststellungsprüfung vor dem Verlassen des Gymnasiums!

2.2 Zeitpunkt der Feststellungsprüfung

Die Feststellungsprüfung findet am Ende der Jahrgangsstufe 9 (G8) oder 10 (G9). Abgesehen vom letzten Fall (Verlassen des Gymnasiums) kann die Feststellungsprüfung auch am Ende der Jahrgangsstufe 10 (G8) oder 11 (G9) stattfinden, 

z.B. nach der Rückkehr aus dem Ausland oder um Zeit zur Einarbeitung in Lektüretexte zu geben.


2.3 Bestehen der Feststellungsprüfung

Die Prüfung ist bestanden, wenn nach dem schriftlichen und mündlichen Teil (Gewichtung 2:1) mindestens „ausreichend“ und zugleich  in den Einzelprüfungen mindestens „mangelhaft“ erzielt wurde. 

Dabei zählen die erbrachten kleinen Leistungsnachweise (G8), bzw. mündlichen Leistungen (G9) auf Antrag (des Schülers) als mündlicher Teil der Ergänzungsprüfung. Alternativ wird eine eigene mündliche Prüfung im Umfang von 20 Minuten abgehalten.

Die schriftliche Prüfung besteht aus einem lateinischen Originaltext im Umfang von ca. 110 lateinischen Wörtern (Niveau einer inhaltlich anspruchsvolleren Cicero-Stelle) und dauert 90 Minuten. Der Gebrauch eines zugelassenen Lexikons ist erlaubt.

2.4 Termin und Wiederholungsmöglichkeit bei Nichtbestehen

Der Termin liegt am Ende des Schuljahres, eine einmalige Wiederholung (in der Regel nach einem Jahr) ist möglich.

Latinum während der Qualifikationsphase der Oberstufe

Voraussetzung ist der Nachweis folgender Leistungen:

Neunjähriges Gymnasium

	Ausbildungsabschnitt
	Grundkurs
	Leistungskurs

	12/2
	Mind. 5 Punkte
	Mind. 10 Punkte

	12/1 und 12/2
	Summe mind. 10 Punkte
	Summe mind. 20 Punkte

	13/2
	Mind. 5 Punkte
	Mind. 5 Punkte

	13/1 und 13/2
	Summe mind. 10 Punkte
	Summe mind. 15 Punkte

	13/1, 13/2 und Prüfungsfach § 83 GSO
	Summe mind. 30 Punkte
	Summe mind. 35 Punkte

	Halbjahresleistung 13/2 und Prüfungsfach § 83 GSO
	Summe mind. 25 Punkte
	Summe mind. 25 Punkte


Achtjähriges Gymnasium

	Ausbildungsabschnitt
	

	11/2
	Mind. 5 Punkte

	11/1 und 11/2
	Summe mind. 10 Punkte

	12/2
	Mind. 5 Punkte

	12/1 und 12/2
	Summe mind. 10 Punkte

	12/1, 12/2 und das vierfache Ergebnis der Abiturprüfung
	Summe mind. 30 Punkte

	Halbjahresleistung 12/2 und das vierfache Ergebnis der Abiturprüfung
	Summe mind. 25 Punkte


3. Erwerb über eine Ergänzungsprüfung nach § 96 GSO

3.1 Bei Latein als spät beginnende Fremdsprache

Ergänzungsprüfung nach § 96 GSO; 

Bei Colloquium in Latein ist das Notenergebnis mündlicher Teil der Ergänzungsprüfung. Punktewerte werden in ganze Noten umgerechnet. 

3.2 Bei Abiturprüfung durch andere Bewerber

Mindestens 6 Notenpunkte in Latein als erstes bis viertes Fach des ersten Prüfungsteils (schriftlich, möglicherweise zusätzlich mündlich)

3.3 Ergänzungsprüfung in allen anderen Fällen

Anmeldung und Termine

· Anmeldung bis zum 15. Januar des jeweiligen Jahres an der Schule

· Termine im Rahmen der Abiturprüfungen im Mai, an Universitätsorten zum Ende jedes Semesters an eigens dafür benannten Schulen (Anmeldung 15. Januar für Wintersemester, bzw. 15. Juni für Sommersemester)

Bei der Anmeldung sind vorzulegen:

· Immatrikulationsbescheinigung, bzw. Nachweis über Hauptwohnsitz

· Kurzer Lebenslauf mit Angaben über den Studiengang

· Erklärung über die Art der Vorbereitung

· Erklärung, ob eine entsprechende Ergänzungsprüfung  in Latein bereits abgelegt wurde.

Umfang der Ergänzungsprüfung:

· Schriftliche Prüfung von 180 Minuten; 180 lateinische Wörter

· Mündliche Prüfung von 20 Minuten mit 30 Minuten Vorbereitungszeit; 50 lateinische Wörter

Die Prüfung ist bestanden, wenn nach dem schriftlichen und mündlichen Teil (Gewichtung 2:1) mindestens „ausreichend“ und zugleich in den Einzelprüfungen mindestens „mangelhaft“ erzielt wurde. 

Kleines Latinum = Gesicherte Lateinkenntnisse
§ 97 GSO

KMBek Nr. III.10-5 S 4020-PRA.2516

Kenntnisstand:

Fähigkeit, lateinische Originaltexte im sprachlichen Schwierigkeitsgrad inhaltlich einfacher Prosatextstellen in Inhalt, Aufbau und Aussage zu erfassen,

z.B. Nepos, Curtius Rufus, Vulgata (antike, mittelalterliche und neuzeitliche Texte).

Erwerb: G-8: (L-1 und L-2)

Mindestens Note 4 im Jahreszeugnis der 9. Klasse.

Wird im Abiturzeugnis als „Kleines Latinum“ bestätigt.

Zum Studium der Fächer Deutsch, Geschichte, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch Lehramt am Gymnasium wird nach der neuen LPO nur noch das „Kleine Latinum“ gefordert.

Musteraufgaben für Latinumsprüfungen und für Prüfungen für das kleine Latinum:

http://www.stmuk.bayern.de/km/schule/schularten/allgemein/fachinfo_latein_griechisch/index.shtml
Lateinkenntnisse
§ 97 GSO

KMBek Nr. III.10-5 S 4020-PRA.2516

Kenntnisstand:

Fähigkeit, lateinische Texte, wie sie am Ende der Spracherwerbsphase (letzte Kapitel der Lehrbücher) stehen, in Inhalt, Aufbau und Aussage zu erfassen,

Erwerb: G-8: (L-1 und L-2)

Mindestens Note 4 im Jahreszeugnis der 8. Klasse.

Wird im Abiturzeugnis als „Kleines Latinum“ bestätigt.













Die in diesem Dokument enthaltenen Photos wurden vom Autor selbst in archäologischen Stätten und Museen unter der  Voraussetzung aufgenommen, dass sie ausschließlich zu didaktischen, nicht-kommerziellen Zwecken verwendet werden. Eine darüber hinausgehende Nutzung der Aufnahmen durch Dritte ist daher nicht statthaft. Die Rechte der Museen sind zu berücksichtigen. Ich bedanke mich bei allen Museen, die in freundlicher und unkomplizierter Zusammenarbeit die Wiedergabe ihrer Ausstellungsstücke auf dieser Homepage genehmigt haben. Wenn gegen die die Einbindung bestimmter Abbildungen auf dieser Homepage Einwände bestehen, bitte ich um Nachricht unter der Mail-Adresse:    gkuen@yahoo.de
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Votivaltar, ca. 190 n. Chr.,


gestiftet von Tiberius Claudius Faventinus,


Vorderseite oben: Sol in seinem Viergespann,


unten: Amor, Venus und Mars,


Seitenreliefs: Szenen aus der Troiasage


Rom Vatikan





Römisches Militärdiplom,


Weißenburg R.M.





Informationen zu den


Museen, 


in denen die Bilder dieses Dokuments photographiert wurden, finden sich in der gesonderten Datei 


„Museen, Museumsdidaktik, Herculesspiel“.








